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 Fragwürdige Arbeitsbedingungen 
   im Callcenter von Nespresso

Das Callcenter Webhelp betreibt für Nespresso 
den Kundendienst. Die Arbeitsbedingungen 
stossen auf Kritik. Mitarbeiterinnen beklagen 
sich über Lohnabzüge bei Krankheit und 
Kündigung wegen Schwangerschaft.

Nespresso betreut sei-
nen Kundendienst 
nicht selbst. Dafür 

zuständig ist das Callcen-
ter Webhelp AG in Wallisel-
len ZH. Michelle Ballabio 
aus Zürich trat dort 2023 
eine Stelle an. Ihr Monats-
lohn beträgt 4320 Franken.

Ballabio nimmt Anrufe 
entgegen und reagiert auf 
E-Mails von Nespresso- 
Kunden, die Fragen oder 
Beschwerden zu Kapselbe-
stellungen, Reparaturen 
von Kaffeemaschinen oder 
zum Einloggen auf der 
Website haben. Bei jeder 
WC-Pause muss sie aus-
stempeln. Jeden Abend er-
halten die Mitarbeiter im 
Nespresso-Callcenter eine 
Rangliste. Diese zeigt, wer 
wie viele Telefonate mach-
te und wer wie viele davon 
unter dem Ziel von 200 Se-
kunden halten konnte. 

In ihrer dreimonatigen 
Probezeit erkrankte Balla-
bio einmal drei Tage und 
ein weiteres Mal fünf Tage. 
Dafür erhielt sie keinen 
Lohn. Laut Gesetz wäre das 
zulässig: Arbeitgeber müs-
sen zwar ihren Angestell-
ten den vollen Lohn für 
mindestens drei Wochen 
Krankheit pro Jahr bezah-
len – aber nicht in den ers-
ten drei Monaten eines Ar-
beitsverhältnisses.

Doch bei Michelle Balla-
bio gilt der Gesamtarbeits-

vertrag (GAV) der Branche, 
weil das Callcenter mehr 
als 20 Leute beschäftigt. 
Der GAV geht bei den Leis-
tungen über das gesetzli-
che Minimum hinaus. Er 
sieht ab dem dritten Tag Ab-
wesenheit wegen Krankheit 
eine Lohnzahlungspflicht 
in der Höhe des vollen 
Lohns vor. Spätestens nach 
sechs Monaten muss eine 
Krankentaggeldversiche-
rung Taggelder von 80 Pro-
zent des Lohns zahlen. An-
gestellte und Arbeitgeber 
zahlen die Prämien je zur 
Hälfte. 

«Webhelp darf Ver-
trag nicht abändern» 

Das Problem: Im Mitarbei-
terreglement von Webhelp 
heisst es, dass Angestellte 
in den ersten drei Monaten 
kein Anrecht auf Lohn bei 
Krankheit haben. Für den 
Zürcher Arbeitsrechtspro-
fessor Roger Rudolph ist je-
doch klar: «Der GAV sieht 
keine Ausnahme für die ers-
ten drei Monate vor. Daher 
darf Webhelp den Vertrag 
nicht im Reglement zuun-
gunsten der Angestellten 
abändern.»

Ballabio hat also noch An-
spruch auf vier Tage Lohn 
für ihre acht unbezahlten 
Krankheitstage. Sie wurde 
noch während ihrer Probe-
zeit entlassen. 

Auch Ballabios Kollegin 
Zoe Gonzato machte als 
Mitarbeiterin von Webhelp 
schlechte Erfahrungen. Die 
18-Jährige erhielt während 
der Probezeit die Kündi-
gung – am Tag, an dem sie 
dem Vorgesetzten mitge-
teilt hatte, dass sie schwan-
ger sei. Dieser schrieb ihr 
zwar, die Schwangerschaft 
sei «nicht der Grund der 
Kündigung, sondern der 
Auslöser». Zugleich bestä-
tigte er aber: Der Betrieb 
habe nicht riskieren wol-
len, dass sie während der 
Schwangerschaft ausfalle. 
Webhelp ermunterte Gon-
zato, sich nach der Geburt 

Zürich-Versicherung lässt 
Kunden auf ihr Geld warten
Viele Autofahrer sind nach einem Unfall rasch 
auf Geld der Versicherung angewiesen. Die 
Zürich zahlt solche Leistungen oft verzögert, 
wie Beschwerden auf Reklamation.ch zeigen. 

Im November wurde die Ehefrau von K-Tipp- 
Leser Urs Schöni mit dem Auto unverschuldet 
in einen Unfall verwickelt. Sie fuhr mit Schö-
nis Firmenauto. Er meldete den Schaden so-
fort der Zürich-Versicherung, bei der er eine 
Vollkaskoversicherung hat. Erst nach zweiein-
halb Monaten meldete sich ein Mit arbeiter des 
Kundendiensts. Er versprach, den Restwert 
des Autos von 28 000 Franken rasch zu über-
weisen. Zwei Wochen später hatte Schöni das 
Geld immer noch nicht. Zudem bemerkte er, 
dass die Zürich den Restwert des Autos um 
2000 Franken zu tief berechnet hatte. Schöni 
beschwerte sich via Reklamation.ch. Dann 
ging es schnell: Am nächsten Tag entschul-
digte sich die Zürich. Schöni bekam den rich-
tigen Restwert ausbezahlt. 

Weitere Leser beanstandeten den Kunden-
service der Zürich auf Reklamation.ch. Meist 
geht es um ausstehende Versicherungsleis-
tungen. Monika Isler aus Forch ZH hingegen 
hatte Ärger bei der Auflösung ihrer Policen. 
Isler hatte bei der Zürich je eine Auto-, Haus-
rat- und Reiseversicherung. Sie kündigte die 
Policen fristgerecht. Doch statt einer Be-
stätigung schickte ihr die Zürich jeweils eine 
Rechnung. Erst als sich Isler via Rekla ma -
tion.ch beschwert hatte, bekam sie für die 
drei Policen innert ein bis drei Tagen eine 
Bestätigung für die Kündigung.

Zürich-Mediensprecher David Schaffner 
sagt dem K-Tipp, man habe mehr als 1,4 Milli-
onen Kundinnen und Kunden. «In wenigen 
Einzelfällen kann es zu Fehlern kommen.» Im-
merhin: Die Zürich reagiert jeweils schnell 
auf Beanstandungen via Reklamation.ch. (kk)

So funktioniert Reklamation.ch 
Konsumenten deponieren eine Beschwerde, die 
betroffene Firma kann darauf individuell reagieren – 
und der Kunde bewertet dann den Service.

REKLAMATION.CH
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Michelle Ballabio (l.), 
Zoe Gonzato:  
Machten als Angestellte 
schlechte Erfahrungen  
mit dem Callcenter 
Webhelp

Das gilt bei Probezeit und Krankheit 

 ■ Die Probezeit dauert 
laut Gesetz ohne an dere 
Abmachung einen Mo-
nat. Sie kann im Vertrag 
bis auf drei Monate ver-
längert werden.

 ■ In der Probezeit kön-
nen beide Parteien je-
derzeit mit einer Frist 
von sieben Tagen kündi-
gen, sofern nichts ande-
res vereinbart wurde.

 ■ Im Krankheitsfall 
verlängert sich die 
Probezeit um die Dauer 
der Abwesenheit.

 ■ Der Kündigungsschutz 
bei Schwangerschaft, 
Krankheit oder Unfall 
gilt während der Probe-
zeit nicht.  

 ■ Unabhängig von der 
Dauer der Probezeit 
muss der Arbeitgeber 
in den ersten drei Mo-
naten bei krankheits-
bedingtem Ausfall 
 keinen Lohn bezahlen, 
sofern im Vertrag 
oder im Gesamtarbeits-
vertrag nichts anderes 
abgemacht ist.

 ■ Weitere Infos liefert 
der «Saldo»-Rat geber 
Arbeitsrecht: Was 
Angestellte wissen 
müssen. Bestellen Sie 
das Buch mit dem Talon 
auf Seite 26 oder unter 
www.ktipp.ch.

zu melden, wenn sie wie-
der Arbeit suche.

Schwangerschaft ist 
kein Kündigungsgrund

Laut Gesetz sind  Frauen vor 
Kündigungen während der 
Schwangerschaft geschützt. 
Doch dieser Schutz beginnt 
erst nach Ablauf der Probe-
zeit und dauert bis 16 Wo-
chen nach der Geburt des 
Kindes. Eine Kündigung we-
gen Schwangerschaft in der 
Probezeit kann aber gegen 
das Gleichstellungsgesetz 
verstossen. Es verbietet Dis-
kriminierungen aufgrund 
des Geschlechts. Arbeits-

rechtsprofessor Roger Ru-
dolph: «Eine Entlassung we-
gen einer Schwangerschaft 
ist diskriminierend und da-
mit unzulässig.»

Nespresso beantwortete 
die Fragen des K-Tipp nicht. 
Webhelp sagt auf Anfrage: 
«Wir sind dabei, die Ange-
legenheit intern zu unter-
suchen.» Bei Zoe Gonzato 
schliesst Webhelp nicht aus, 
dass man mit ihr eine Eini-
gung trifft. Ausserdem ver-
sprach die Firma Gonzato 
und Michelle Ballabio nach-
träglich, die Versicherungs-
prämien fürs Krankentag-
geld zurückzuzahlen.  
 Jocelyn Daloz, Beatrice Walder
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